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Die Entgrenzung industrieller Beziehungen: Vielfalt und Öffnung 
als neues Potential für Interessenvertretung?

Von Manfred Deiß und Klaus Schmierl

Zusammenfassung: Entgrenzungs- und Erosionsprozesse bringen zugleich neue Grenzziehungen
und neuartige institutionelle Strukturierungen mit sich. Im vorliegenden Beitrag wird wider-
sprüchlichen Effekten der Entgrenzung und Institutionalisierung im deutschen System industriel-
ler Beziehungen nachgegangen. Hierzu werden Erscheinungsformen der Auflösung und der
Emergenz von Grenzziehungen in den Grundlagen und Strukturen inner- und überbetrieblicher In-
teressenvertretung der Arbeitnehmer einander gegenübergestellt, um Anhaltspunkte zur Beant-
wortung folgender Fragen zu gewinnen: Inwieweit wird das System industrieller Beziehungen
durch Entgrenzungsprozesse lediglich zwischen traditionellen und stabilen, wenn auch tendenziell
an Bedeutung verlierenden Formen einerseits und neuartigen, institutionell unterschiedlichen
Mustern der Interessenvertretung andererseits weiter aufgefächert? Treibt diese Aufweichung der
tradierten Strukturen die industriellen Beziehungen zu einer intransparenten Vielfalt mit erheb-
lichen Wirksamkeitsverlusten oder bilden sich neuartige, stabilisierende Elemente heraus, die sich
als (Re-)Vitalisierung der Interessenvertretung von Arbeitnehmern auswirken können?

Einleitung

Entgrenzung hat Konjunktur. Überall werden Prozesse der Entgrenzung beobachtet, in allen
Gesellschaftsbereichen erodieren bisher selbstverständliche Orientierungsmuster und Regel-
werke, verlieren traditionelle Strukturen und Institutionen ihre dominante Bedeutung,
verschwimmen formale Konturen und Bezüge zu informellen und individuellen Beziehungs-
geflechten. Der Begriff »Entgrenzung« macht nicht nur als (sozial-) wissenschaftliche Kate-
gorie1 Karriere, sondern dient auch in wirtschaftspraktischen Trendzeitschriften und in der
öffentlichen Diskussion als feuilletonistische Metapher für aktuelle gesellschaftliche Ent-
wicklungstendenzen (wie z.B. die »Entgrenzung des Büros« in Mensch und Büro 2001; die
»Entgrenzung des Familienbegriffs« bei Sperber 2002).

Entgrenzung steht dabei für verschiedenste Auflösungsphänomene innerhalb tradierter
Gesellschafts-, Wirtschafts- und Arbeitsstrukturen, die zum Teil als verkrustet und überholt,
zum Teil aber auch als gesellschaftspolitisch notwendig eingeschätzt werden. Die Konse-
quenzen dieser Erosionsprozesse werden daher nicht selten einerseits als Errungenschaften
einer fortschrittlicheren Moderne, andererseits zugleich als Verluste wertvoller Grundpfeiler
des gesellschaftlichen Zusammenhalts eingestuft. Der inflationäre Gebrauch des Entgren-
zungsbegriffs verwischt jedoch immer mehr das, worum es im Kern geht. Vor allem lenkt er
davon ab, dass jeglichen Auflösungsprozessen selbst Grenzen gezogen sind (Minssen 2000;
Boes u.a. 2001; Wolf/Mayer-Ahuja 2002) und dass sie wiederum neue Grenzziehungen und
Strukturierungen mit sich bringen, mit denen sich neuartige strukturelle Muster oder institu-
tionelle Formen von gesellschaftlichen Beziehungsgeflechten herauskristallisieren.

1) Eine Auswahl: »Entgrenzung von Organisationen« (Funder 2000), »Entgrenzung von Arbeit« (Krat-
zer 2003) bzw. »Entgrenzung von Kapital und Arbeit« (Döhl u.a. 2001), »entgrenzte Produktion«
(Schmierl 2000), »Entgrenzung von Arbeit und Arbeitskraft« (Voß 1998), »Entgrenzung der Arbeit
und der Arbeitszeit« (Wagner 2001) bzw. »entgrenzte Arbeitszeit« (Jurczyk/Voß 2000), »Entgren-
zung von Arbeit und Leben« (Hielscher 2000), »Entgrenzung von Natur und Gesellschaft« (Lau u.a.
2002), »Entgrenzung des Lernens« (Böhle u.a. 2002, S. 110) und eben auch: »Entgrenzung betrieb-
licher Interessenvertretungen« (Brandl/Lawatsch 1999, S. 33).
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Diesen widersprüchlichen Effekten und Wechselwirkungen von Entgrenzung wird in
diesem Beitrag mit Blick auf das deutsche System industrieller Beziehungen nachgegangen.
Indem Erscheinungsformen der Auflösung und der Emergenz von Grenzziehungen in den
Grundlagen und Strukturen inner- und überbetrieblicher Interessenvertretung der Arbeitneh-
mer gegenübergestellt werden, sollen Anhaltspunkte zur Beantwortung folgender Fragen
gewonnen werden: Inwieweit wird durch Entgrenzungsprozesse das System industrieller Be-
ziehungen aufgefächert zwischen traditionellen und stabilen, wenn auch tendenziell an Be-
deutung verlierenden Formen einerseits und neuartigen, institutionell unterschiedlich verfass-
ten Mustern der Interessenvertretung andererseits? Schreitet diese Auffächerung und
Aufweichung der Strukturen immer weiter voran und treibt sie die industriellen Beziehungen
zu einer intransparenten Vielfalt mit erheblichen Wirksamkeitsverlusten, oder bilden sich da-
bei implizit neue und andersartige Elemente heraus, die sich stabilisieren und zu einer (Re-)
Vitalisierung der Interessenvertretung der Arbeitnehmer führen können? Inwieweit geht die
Entwicklung dahin, dass eine klare Unterscheidung zwischen alten und neuen Formen nach
dem Entweder-oder-Prinzip gar nicht mehr durchgängig möglich ist und dass neue Ver-
schränkungen und Mischungsformen (»Sowohl-als-auch«) zu analysieren sind? Ziel des
Beitrags ist es, in diesem komplexen und säkularen Prozess der Entgrenzung des Systems in-
dustrieller Beziehungen Anhaltspunkte und Voraussetzungen für mögliche, noch in statu
nascendi befindliche Entwicklungsmuster herauszuarbeiten.2 Damit knüpfen wir an eine
Kernüberzeugung der Theorie Reflexiver Modernisierung an, nämlich »dass Entgrenzung
Entscheidung erzwingt: je mehr Entgrenzung, desto mehr Entscheidungszwänge, desto mehr
provisorisch-moralische Grenzkonstruktionen, das heißt Grenzpolitik« (Beck/Bonß/Lau 2004,
S. 15; Hervorh. im Original).

1. Entgrenzung – ein mehrschichtiger Begriff für verschiedenste Auflösungser-
scheinungen

Entgrenzung stellt einen mehrschichtigen Terminus dar, der, gerade weil er in vielfältiger
Weise für unterschiedliche Auflösungserscheinungen verwendet wird, an Treffsicherheit
verliert. In der generellen Debatte wird versucht, allgemein identifizierte oder interessenpoli-
tisch jeweils befürwortete bzw. befürchtete Tendenzen des Zerfalls, der Aufweichung oder
der Beseitigung bestehender wirtschaftlicher, arbeitsorganisatorischer, institutioneller und
rechtlicher Strukturen und Regelungen als Entgrenzungsprozesse zu charakterisieren und
nach den damit verbundenen Folgen für Akteure und Betroffene zu fragen. In diesem Zu-
sammenhang stellt sich aber auch die Frage: Welche Bedeutung kommt der Tatsache zu,
dass im Zuge solcher Entgrenzungsprozesse vielfach neue Grenzziehungen zu identifizieren

2) Mit diesem Beitrag wird weniger auf einen systematischen Überblick über unsere empirischen For-
schungsarbeiten im Rahmen des Sonderforschungsbereichs 536 abgezielt (siehe dazu Schmierl u.a.
2001; Heidling u.a. 2004). Vielmehr soll es darum gehen, in selektiver und primär illustrativer Weise
empirische Phänomene und Entwicklungsperspektiven im Feld industrieller Beziehungen im Hin-
blick auf die Grenzmetapher zu diskutieren. Darüber hinaus lassen sich die von uns festgehaltenen
Trends in den industriellen Beziehungen als Beleg für die These anführen, dass sich die herkömm-
lichen Unterscheidungen der Ersten Moderne im Sinne eines »Entweder-oder« aufgrund gegenwärtig
erkennbarer struktureller und institutioneller Veränderungen immer weniger aufrechterhalten lassen
und zunehmend das Prinzip des »Sowohl-als-auch« leitend wird (Beck 2005). Es reicht demzufolge
für eine angemessene Analyse des Wandels in diesem Feld nicht mehr aus, Reichweite und Wirkung
von Interessenvertretung nach dem Entweder-oder-Prinzip zu unterscheiden: entweder auf betrieb-
licher Ebene oder außerhalb des Betriebes, entweder kollektive oder individuelle Interessenartiku-
lation, entweder formalisierte Arbeitsregulierung oder komplette Regulierungslücke, entweder
Betriebsratsrepräsentation oder Mitbestimmungslosigkeit, entweder nationale (d.h. deutsche) Unter-
nehmensverfassung oder internationale, neoliberale Regelungswüste. Vielmehr müssen hier neue
Verschränkungen und Mischungsformen analysiert werden.
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sind? Entgrenzungsprozesse zeigen sich in einer verstärkten Öffnung und Vervielfältigung
bisher klar konturierter Strukturen und Scheidelinien, aber ebenso im Entstehen neuartiger
Akteurskonstellationen sowie innovativer Organisations- und Institutionalisierungsformen,
über deren Perspektive derzeit noch erhebliche Unsicherheit besteht.

In der Industrie- und Arbeitssoziologie wird der Begriff der Entgrenzung in der Bestands-
aufnahme von seit längerem beobachtbaren Tendenzen zur Erosion von Normalarbeits-
verhältnissen wie zur (Re-)Organisation von Unternehmensstrukturen, Arbeitsprozessen und
Arbeitszeit verwendet (exemplarisch Kratzer 2003). Bekannte Grenzziehungen oder Grenz-
gefüge, durch die sich bislang bedeutsame gesellschaftliche, ökonomische oder rechtlich-
normative Regulierungsmuster auszeichnen, büßen offenbar, was ihre Eignung zur eindeuti-
gen Unterscheidung betrifft, an Bedeutung ein. Mit anderen Worten: »Diese Logik der
Trennschärfe und Eindeutigkeit (der klassischen, industriegesellschaftlichen Hochmoderne,
M.D./K.S.) stößt in der Gegenwart zunehmend an ihre Grenzen« (Beck u.a. 2004, S. 16). Die
mit ihnen für die betroffenen Akteure verbundenen, bislang selbstverständlichen Prämissen,
Absicherungen, Schutzwirkungen, Anspruchs- und Einflussmöglichkeiten verlieren an Strin-
genz und Zuverlässigkeit, weil sie sich aus ihrer bisherigen »Begrenztheit lösen« (Duden
2000, S. 341). Dadurch gehen Sicherheiten und Gewissheiten verloren und es öffnen sich
Räume für Beliebigkeit oder gar Willkür, zumindest kommt es zu wachsenden Risiken und
zu verstärkten Effekten der »Entsicherung« (vgl. etwa Moldaschl/Sauer 2000).

Grenzen und Grenzziehungen haben freilich auf allen gesellschaftlichen Ebenen seit jeher
eine ambivalente Wirkungsweise: Einmal dienen sie dem Schutz vor und der Einschränkung
von unerwünschten Belastungen, Einflüssen und Teilhaben durch andere gesellschaftliche
oder ökonomische Interessengruppen bzw. Machtfaktoren; umgekehrt regeln und kanalisie-
ren sie aber auch die Spielräume, die institutionell oder gesellschaftlich relevanten Akteuren
(wie Unternehmen, unternehmerischen und nichtunternehmerischen Organisationen, Ar-
beitskräftegruppen, Anspruchsberechtigten, Verbänden, Institutionen etc.) für die Entfaltung
politischer und ökonomischer Macht zugestanden werden. Durch Entgrenzungsprozesse
werden solche Grenzziehungen erweitert, neu konfiguriert oder verschwinden völlig. Die
Folge ist nicht nur, dass Schutzwirkungen und Teilhabeansprüche tendenziell verloren gehen
bzw. die bisher begrenzten Einflussmöglichkeiten ausgeweitet werden; zugleich oder als Re-
flex darauf können sich Grenzziehungen verlagern oder in modifizierter Form (wieder) her-
ausbilden, neuartige bzw. andersartige – mehr oder weniger institutionell basierte – Schutz-
oder Einflusselemente herauskristallisieren sowie veränderte Verhaltensmuster von Indivi-
duen und einzelnen Interessengruppen entwickeln (Beck u.a. 2004). Dadurch kann es zur
Öffnung von Strukturen, zu einem neuen Gefüge von Grenzziehungen, aber auch zu innova-
tiven Organisations- und Institutionalisierungskonstellationen kommen. Weil solche Ent-
grenzungsprozesse gleichzeitig grenzbildende Effekte oder Impulse mit sich bringen, um-
fasst für uns der Begriff der Entgrenzung immer beide Wirkungszusammenhänge, den des
Auflösens bestehender ebenso wie den des Herausbildens neuer Grenzen.3 Dies scheint of-
fenbar eine der Paradoxien des modernen Kapitalismus (Hartmann 2002) zu sein, die sich im
Feld der industriellen Beziehungen in Form einer besonders vielfältigen Hybridisierung
äußert (Schmierl 2001; Heidling u.a. 2004).

3) Mit diesem Verständnis von Entgrenzung sprengt der Begriff gleichsam seine eigene semantische
Grenze, richtet er sich vom Sprachsinn her doch nur auf Prozesse und Effekte des Aufbrechens, Ver-
schwindens oder Verlustes bereits bestehender institutioneller oder struktureller Grenzziehungen.
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2. Entgrenzung als Erosions- und Innovationsmoment im System industrieller 
Beziehungen

Mehrschichtigkeit und Ambivalenz von Entgrenzungsprozessen zeigen sich auf dem in die-
sem Beitrag analysierten Feld der industriellen Beziehungen in besonderer Weise. Zum ei-
nen zeichnet sich das deutsche System industrieller Beziehungen durch verschiedene Ebenen
bzw. Arenen (vgl. Abel/Ittermann/Wannöffel 2001) der Interessenvertretung und -durchset-
zung aus. Zum anderen handelt es sich um ein besonders verrechtlichtes und institutionell
strukturiertes System (Schmierl 2001; 2003), das sich für die analytische Unterscheidung
von Entgrenzung als Auflösung von Schutzgrenzen oder organisatorischen Scheidelinien
einerseits und als Öffnung von Schranken für die Einflussnahme und Gestaltung von Interes-
senvertretung andererseits geradezu anbietet: Hier lassen sich zugleich parallele und
gegenläufige bzw. kontinuierliche und diskontinuierliche Momente eines komplexen Ent-
wicklungsprozesses betrachten, der bislang vor allem als Dezentralisierung, Flexibilisierung,
Deregulierung etc. charakterisiert wurde. Gemeinhin werden diese Prozessbegriffe Tenden-
zen zugeschrieben, in deren Gefolge es generell zur Aufweichung und zum Verschwinden
bisher selbstverständlicher Differenzierungen und Abgrenzungen – von Schutzzäunen eben-
so wie von Einflussbeschränkungen – kommt, mit all ihren ambivalenten Effekten: einerseits
einem neuartigen Ausgeliefertsein der davon betroffenen Akteure gegenüber einer Schran-
kenlosigkeit von Machteinflüssen anderer, andererseits damit verbundenen emanzipatori-
schen Momenten, neuen Möglichkeiten, individuell und kollektiv größere Freiheitsgrade zu
nutzen, d.h. sich persönlich freier zu entfalten.

Dementsprechend äußert sich die mit dem Begriff der Entgrenzung erfasste Entwicklung der
Interessenvertretung der Arbeitnehmer nicht nur darin, dass Grenzziehungen der Organisation,
der Regelungsreichweite und der Verhandlungsfelder von Arbeitnehmervertretungen zuneh-
mend durchlässig werden und damit selbstverständliche Sicherungen, Mitwirkungsansprüche
etc. an Bedeutung verlieren. Es werden zugleich auch Grenzziehungen von den Akteuren ge-
zielt verändert oder aufgegeben, um sie durch neue, ggf. weiter gezogene Grenzlinien und neu-
artige Einflusspotentiale zu ersetzen. Damit können sie möglicherweise den negativen Effekten
bisheriger Entgrenzungstendenzen auf anderen Ebenen entgegenwirken oder Innovationen er-
reichen, durch die sich qualitativ neue Schutz- oder Gestaltungspotenziale eröffnen und das be-
stehende System der industriellen Beziehungen eine Bereicherung erfährt.

Entgrenzung bedeutet daher auch auf diesem Feld nicht einfach die bloße Erosion oder
Auflösung von Grenzen. Zum einen stößt sie früher oder später selbst auf prozessimmanente
Grenzen aufgrund der damit verbundenen Risiken sowohl für die Unternehmen als auch für
die Arbeitnehmer (Moldaschl/Sauer 2000; Kratzer 2003; 2005). Zum anderen zeigen sich
solche Grenzen auch in neuartigen Koordinations- und Kooperationsschwierigkeiten, deren
Überwindung wiederum nach neuartigen Zuordnungen und Verarbeitungsprozeduren ver-
langt (Funder 2000). Vor allem aber werden im Zuge solcher Entgrenzungsprozesse bisheri-
ge Grenzziehungen vervielfältigt, modifiziert, substituiert oder auf ein qualitativ neues
Niveau gehoben, über dessen Relevanz für die Betroffenen wie für die außenstehenden Be-
obachter bislang noch erhebliche Unklarheit besteht. Hinzu kommt, dass in vielen Bereichen
des Systems industrieller Beziehungen herkömmliche Grenzziehungen nach wie vor struktu-
relle Wirkung entfalten bzw. verhaltensprägend bleiben, sodass traditionelle und innovative
Strukturen bzw. Grenzziehungen einschließlich neuer Offenheiten nebeneinander (weiter)
bestehen. Entgrenzungsprozesse in den industriellen Beziehungen umfassen also Erosions-
und Re- bzw. Neustrukturierungsvorgänge, die zeitgleich oder zeitversetzt, völlig separat
oder in struktureller Verschränkung ablaufen können.

Im Folgenden wollen wir den entgrenzungsbedingten Entwicklungen in den Grundlagen ei-
ner inner- und überbetrieblichen Interessenvertretung nachgehen, wie sie sich im Rahmen

SozW_2_3_2005.book  Seite 298  Dienstag, 26. Juli 2005  1:53 13

https://doi.org/10.5771/0038-6073-2005-2-3-295 - Generiert durch IP 216.73.216.43, am 15.03.2026, 17:10:50. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0038-6073-2005-2-3-295


Die Entgrenzung industrieller Beziehungen 299

unserer konzeptionellen und empirischen Studien darstellen, und daraus Schlussfolgerungen
zur Bedeutung dieser Veränderungen für die Gesamtheit des deutschen Systems industrieller
Beziehungen ziehen. Dazu werden zunächst die bedeutsamsten Veränderungen skizziert, wie
sie im Zuge der seit längerem stattfindenden Auflösung betrieblicher Außen- und Binnen-
grenzen zu beobachten sind, um dann auf den damit verbundenen Wandel in den Grenzzie-
hungen des Systems der industriellen Beziehungen näher einzugehen.

3. Erosions- und Restrukturierungseffekte durch Auflösung betrieblicher 
Außen- und Binnengrenzen

Mit den in zahlreichen Untersuchungen konstatierten und analysierten Prozessen der sukzes-
siven Auflösung der Außen- und Binnengrenzen von Unternehmen und Betrieben verbinden
sich gravierende Veränderungen in den Grundlagen und Möglichkeiten der Interessenvertre-
tung von Arbeitnehmern. Es lassen sich vor allem Erosionseffekte, aber auch Impulse für
neue Modi und Konstellationen der Interessenvertretung erkennen (Schmierl u.a. 2001).

3.1 Effekte durch die Auflösung betrieblicher Außengrenzen

Die Auflösung der Außengrenzen von Betrieben vollzieht sich als Folge von Internationalisie-
rungs- bzw. Globalisierungsprozessen und der Restrukturierung von Wertschöpfungsketten
mit grundlegenden Konsequenzen für die Formen und Potenziale von Interessenvertretung.
Die Globalisierung der Weltwirtschaft und die Verlagerung von Betrieben im Zuge der Inter-
nationalisierung von Produktions- und Dienstleistungsaktivitäten führen zu mehr oder weni-
ger gravierenden Beeinträchtigungen von Betriebsratshandeln und Gewerkschaftspolitik. Vor
allem zeigt sich, dass die Strukturen der nationalstaatlich geprägten industriellen Beziehun-
gen, die sich in Deutschland in ihren Zuständigkeits- und Einflussbereichen vorrangig an den
Außengrenzen von Betrieben und Unternehmen oder an regionalen bzw. branchenbezogenen
Tarifbereichen ausrichten, immer weniger adäquat werden. Denn innerhalb transnationaler
Produktionsverbünde (und aufgrund von Produktionsverlagerungen ins Ausland) werden die
Entscheidungsstrukturen auf der Ebene des Einzelbetriebs intransparent und in überbetrieb-
licher Perspektive Arbeits- und Mitwirkungsstandards heterogen. Aber auch die eng damit
verknüpfte Neuordnung der Wertschöpfungsprozesse (durch Outsourcing, Aufspaltung und
Zusammenschlüsse von Unternehmen, Dezentralisierung, Konzentration auf Kernkompeten-
zen oder Portfoliomanagement) führt zu problematischen Auswirkungen nicht nur für die da-
von betroffenen Betriebe, sondern vor allem für deren Interessenvertretungen, die in ihrem
Einfluss- und Verhandlungspotenzial entscheidend geschwächt werden, geht ihnen doch viel-
fach der Verhandlungsadressat im eigenen Betrieb verloren (Deiß 2000). Aufgrund solcher
Entwicklungen sinkt der Einfluss der betrieblichen Interessenvertretung etwa auf Standortent-
scheidungen, auf die Fragmentierung der Betriebsratsgremien oder hinsichtlich der Mög-
lichkeiten kooperativer Konfliktbewältigung (vgl. Funder 2000; Stumpf-Fekete 2000; Abel/
Sperling 2001).

Innerhalb der bestehenden dualen Interessenvertretungsstrukturen entwickeln sich Vernet-
zungsansätze, die sich der Entgrenzung der betrieblichen Interessenvertretung entgegenstel-
len. So werden etwa in Reaktion auf die fortschreitende Zersplitterung von Großunternehmen
in zahlreiche selbstständige Betriebseinheiten sog. Standortbetriebsräte gebildet. Diese
ermöglichen auch für die Beschäftigten von an- bzw. ausgegliederten, wenn auch formal selb-
ständigen Betrieben, die auf dem Betriebsgelände eines dominanten (Abnehmer-)Unterneh-
mens angesiedelt sind, zumindest eine partielle – wenn auch nur vermittelt über dessen Be-
triebsrat wirkende – Interessenvertretung (vgl. auch Gesterkamp 2000; Wassermann 2002).

Noch selten – wenn auch mit zunehmender Tendenz – werden Betriebsrätenetzwerke ein-
gerichtet, mit deren Hilfe der durch die Entgrenzung der Unternehmen bedingten informato-
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rischen und wissensbezogenen Zersplitterung der Interessenvertretung entgegenzuwirken
versucht wird (vgl. Deiß/Heidling 2000). Ähnliche Effekte werden mit Hilfe von Netzwer-
ken außerbetrieblicher Gewerkschaftsarbeit oder von regionalen Entwicklungsagenturen
unter Beteiligung von Betriebsräten und Gewerkschaften zu erreichen versucht. Schließlich
werden weiter reichende Konzepte angedacht, wie eine vernetzte Interessenvertretung ent-
lang von Wertschöpfungsketten oder die Realisierung von Netzwerkgewerkschaften bzw.
wie Ansätze zur betrieblichen Mitbestimmung und Arbeitnehmerbeteiligung innerhalb von
Unternehmensnetzwerken auszusehen hätten (vgl. Sydow/Wirth 1999; Wehling 2000; Mar-
tens 2000).4

Ein weiterer Aspekt der Auflösung betrieblicher Außengrenzen kommt in zwei Tendenzen
zur vermehrten Herausbildung von Kleinbetrieben zum Ausdruck: Einerseits werden im
Zuge von Fragmentierungs- und Dezentralisierungstendenzen herkömmliche Unternehmens-
abteilungen immer häufiger zu formal eigenverantwortlichen, wenn auch auftrags- und pro-
zessbezogen weiterhin stark abhängigen kleinen betrieblichen Einheiten verselbstständigt;
andererseits entstehen im expandierenden Dienstleistungs- und Servicesektor zunehmend
eigenständige Klein- und Kleinstunternehmen (Schmierl 2001; Bosch u.a. 2002). Beides hat
erhebliche Folgen für die Interessenvertretung im Sinne von »Mitbestimmungsdilemmata«
(Schmierl 2003b): Insgesamt gehen die Betriebsratsgründungen zurück5, gleichzeitig neh-
men die Schwierigkeiten bei der Organisierung einer betrieblichen Interessenvertretung zu
(vgl. Ellguth 2004; Benz-Overhage 2000). Der säkulare Trend zu tertiären Wirtschaftsseg-
menten und kleineren Wirtschaftseinheiten schränkt zunehmend den Bereich der Ökonomie
ein, in dem im historischen Rückblick in Deutschland die am weitesten gehenden Mitbestim-
mungsrechte erkämpft wurden; ablesbar am Beispiel der schwindenden Geltungsbereiche
der Montanmitbestimmung (vgl. Lompe u.a. 2003).

Veränderungen der Interessenvertretung sind schließlich im Gefolge der Reorganisation
von Unternehmensstrukturen durch Shareholder-Value-Orientierungen zu konstatieren (Meil/
Heidling/Schmierl 2003; Höpner 2003; Streeck/Höpner 2003). 

Im Zusammenhang mit Strategien einer kapitalmarktorientierten Unternehmensführung
werden Grenzverschiebungen gewissermaßen zum Prinzip erhoben. In einem von uns empi-
risch untersuchten, global agierenden deutschen Konzern der Elektroindustrie (Meil/
Heidling/Schmierl 2003) zielen die Programmvorgaben zur Shareholder-Value-Orientie-
rung auf eine konsequentere Orientierung am Geschäftserfolg, die Optimierung des Ge-
schäftsportfolios und die Verbesserung der Kapitalstruktur. Als Konvergenz sichernder
Maßstab für die Leistungsbewertung der Unternehmensstandorte dient eine für alle Bereiche
verbindliche Kenngröße zur Ermittlung des Unternehmenswertes und -erfolgs, deren Er-
reichung durch die einzelnen Standorte Konzernentscheidungen in Richtung »buy«,
»cooperate«, »sell« oder »close« scheinbar mathematisch steuert. Personalpolitisch folgen-
reiche Vorgaben, für die im deutschen Betriebsverfassungsgesetz verbindliche Verhand-
lungsregeln unter Beteiligung der Betriebsräte definiert sind, werden über eine derartige
Portfolio-Politik, bei der durch Outsourcing, Produktionsverlagerung und Fremdvergabe
(unter der Bezeichnung »Desinvestitionen«) Unternehmensstrukturen und Abteilungsgliede-
rungen ständig neu geschnitten werden, allenfalls indirekt und vermittelt thematisiert und
aus der mitbestimmten Verhandlungsroutine eskamotiert. Die auf den Arbeitsplatz begrenzte
Regulierung, aus der die Betriebsräte bisher ihre Aushandlungsmacht ableiten konnten, wird

4) Vor dem Hintergrund verschwimmender Grenzen zwischen Unternehmen und Umwelt infolge der
Dezentralisierung von Organisationen und der Auflösung der Unternehmensgrenzen wird sogar die
Frage nach dem »Ende kollektiver Interessenvertretung« (Kühl 1998) aufgeworfen.

5) Trotz Hinweisen auf gegenläufige Tendenzen im Dienstleistungsbereich bei Trautwein-Kalms 2001.
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zunehmend durch internationale Restrukturierungen ersetzt. Mit diesen gewandelten Ma-
nagement-, Steuerungs- und Herrschaftsprinzipien sind die traditionellen Formen, Metho-
den und Routinen einer betrieblichen und überbetrieblichen Interessenvertretung nicht mehr
kompatibel und bleiben folglich unwirksam. Zwar werden die nationalen gesetzlichen und
(tarif-) rechtlichen Bedingungen durch das Management nicht zielgerichtet umgangen, doch
wird den betriebsverfassungsgesetzlichen Bestimmungen aufgrund ihrer nationalen und
betrieblichen Begrenztheit der Anwendungsbereich entzogen. Die primär nationalstaatlich
begrenzten Strukturen von industriellen Beziehungen werden umso mehr inadäquat, als per-
sonalpolitische Maßnahmen, weil sie auf internationale Portfolio-Entscheidungen zurückge-
hen, von den nationalen Systemen der Arbeitsregulierung entkoppelt werden. Zudem steigt
für die Interessenvertretung der Informationsbedarf zu ökonomischen Zusammenhängen, Ei-
gentumsregelungen und wechselseitigen Verrechnungsmethoden im multinationalen Kon-
zern, für deren Bewertung allerdings ihre Kompetenzen nicht ausreichen.

Offensichtlich wird dabei vor allem, dass aufgrund der zunehmenden Entkoppelung von
Finanz- und Realkapital und der wachsenden Bedeutung des Shareholder Value im konkre-
ten Betriebsalltag für die einzelnen Betriebe in den Produktions- und Unternehmensverbün-
den Prämissen hinsichtlich Personalrelationen, Kostendeckungsbeiträgen, Ertragsgrößen
usw. gesetzt werden, mit denen sich die traditionellen Interessenvertretungen kaum mehr
auseinander setzen können, ist doch auch das lokale Management selbst diesen gegenüber
tendenziell hilflos. Allerdings eröffnen sich für die Interessenvertretungen mit solchen Ent-
wicklungen vereinzelt zugleich auch Optionen, ihren Einfluss für verschiedene internationa-
le Standorte zur Geltung zu bringen und zu standortübergreifenden Formen der Interessen-
durchsetzung zu gelangen. Dazu bedarf es freilich des Aufbaus geeigneter Kompetenzen bei
den Betriebsräten vor Ort und der Entwicklung betriebsübergreifender Verhandlungsstruktu-
ren, Voraussetzungen, die auch für die Bildung von effizienten Euro-Betriebsräten als
notwendig erachtet werden (vgl. dazu Deiß/Mendius 2005). Mit der Nutzung derartiger Op-
tionen können sich grundlegende Grenzverschiebungen ergeben, indem z.B. Betriebsräte
gegenüber den Unternehmenszentralen den Schulterschluss mit dem in seiner Entschei-
dungshoheit geschwächten Standortmanagement suchen (Deiß/Heidling 2001; Meil/Heid-
ling/Schmierl 2003).

3.2 Effekte durch die Auflösung betrieblicher Binnengrenzen

Auflösungstendenzen der Binnengrenzen von Betrieben zeigen sich vor allem im Zuge ar-
beitskraftbezogener Rationalisierungsstrategien und der damit verbundenen Internalisierung
von Marktprinzipien in die Binnenstruktur der Betriebe als inhaltliche, zeitliche und soziale
Entgrenzung von Arbeit (Döhl u.a. 2001). Solche Entwicklungen finden insbesondere im
Rahmen der breiten Einführung verschiedener Formen von Gruppenarbeit und selbstverant-
wortlicher Leistungserbringung statt, was wiederum gravierende Veränderungen in der bis-
herigen Vertretungsarbeit nach sich zieht: in Richtung forcierter Betreuungstätigkeit sowie
erhöhter diskursiver Koordinierungsarbeit hinsichtlich individualisierter Gruppensprecher
(Gerst 2004), in Richtung verstärkter gestaltungsorientierter Projektarbeit (Martens 2001)
und in Richtung einer intensiveren »Verbetrieblichung« der Arbeitsregulierung, indem ein
Zuwachs an Funktionen und Kompetenzen für die Betriebsräte konstatiert wird (Müller-
Jentsch 2000).

In solchen Veränderungen kommt allerdings nicht nur die Erosion bisheriger Grenzzie-
hungen im System industrieller Beziehungen zum Ausdruck. Es verbindet sich damit auch
eine Vervielfältigung tariflicher und betrieblicher Festlegungen (z.B. aufgrund von Hausta-
rifverträgen, betrieblichen Bündnissen für Arbeit, individuellen Zielvereinbarungen etc.) und
eine Heterogenisierung bisher vergleichsweise gleichartiger Verhandlungs- und Entschei-
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dungsverfahren auf der Interessenvertretungsebene. Damit kommt es vor allem zu einer Öff-
nung bislang selbstverständlicher Grenzlinien der Regulierung von Beschäftigungs- und
Arbeitsaspekten: Traditionell auf überbetrieblicher bzw. tariflicher Ebene fixierte Arbeits-
standards werden in wachsendem Maße auf einzelbetrieblicher Ebene unterschiedlich ver-
handelt, sodass für die Betriebsbelegschaften ähnlich strukturierter Branchensegmente im-
mer häufiger heterogene Arbeitsstandards gelten (Deiß 2000).

Insbesondere die in den 90er-Jahren angesichts zunehmender Krisensituationen in zahl-
reichen Unternehmen – oft abweichend von den tariflichen Regelungen – eingerichteten be-
trieblichen Bündnisse für Arbeit tragen zu dieser Heterogenität bei (Rehder 2002; Seifert
2002). Auch wenn dabei bislang dem Weisungsrecht der Geschäftsleitung oder der tarif-
lichen Regelung unterliegende Sachverhalte zum Gegenstand solcher Modernisierungspakte
auf betrieblicher Ebene werden, scheint es fraglich, ob angesichts der tendenziell schwäche-
ren Position der Betriebsräte insbesondere in den Krisensituationen, in denen solche Bünd-
nisse geschlossen werden, von einer »schleichenden Erweiterung der betrieblichen Mitbe-
stimmung« (Rehder 2003) gesprochen werden kann. Denn abgesehen davon, dass diese
Entwicklung zu Lasten des ohnehin an Breitenwirksamkeit verlierenden Flächentarifs geht,
können die dadurch eröffneten Möglichkeiten der Betriebsräte zur Mitgestaltung kaum den
drohenden (oder bereits eingetretenen) Verlust gewerkschaftlicher Gestaltungskraft ausglei-
chen (Altmann/Deiß 1996). Zudem besteht für derartige betriebliche Bündnisse für Arbeit
immer auch das Risiko, wegen negativer ökonomischer Rahmenbedingungen zu scheitern
bzw. wegen veränderter Management- oder Eigentümerstrukturen kurzfristig revidiert zu
werden (Deiß 2000), mit der unmittelbaren Folge des Verlustes solcher nur auf betrieblicher
Ebene eingeräumter Mitwirkungsmöglichkeiten.

Auch im Zusammenhang mit der Einführung neuer Entgeltsysteme ist in zunehmendem
Maße eine Verlagerung der Aushandlung von variablen Lohn- und Leistungsbestandteilen
auf die Ebene von Arbeitsteams oder Beschäftigten festzustellen (Schmierl 1995; Bender
1997). Die Auflösung bisher gültiger Binnengrenzen lässt sich aber auch im Hinblick auf
veränderte Formen der Arbeitszeitgestaltung ausmachen (Steinrücke u.a. 2001; Schulze-
Buschoff 2000); hier zeichnet sich ebenfalls ein Trend zur Verschiebung der Regulierung
der Arbeitszeiten von der Tarif- auf die Betriebsebene oder gar zur Individualisierung der
Arbeitszeitregelung ab, weshalb auch von einer Verbetrieblichung der Arbeitszeitpolitik
(Hielscher 2000) gesprochen werden kann.

Wir sehen in solchen Tendenzen zwar ebenfalls eine schleichende Verbetrieblichung der
deutschen industriellen Beziehungen. Allerdings zeigen unsere empirischen Ergebnisse, dass
diese Verbetrieblichung weniger zu einer Verschiebung des Machtpotenzials von den Ge-
werkschaften zu den einzelbetrieblichen Interessenvertretungen führt; vielmehr gewinnen
mit der Entgrenzung von Arbeit und Beschäftigungsverhältnissen arbeitnehmerrelevante
Handlungsfelder (etwa der Weiterbildung und der Arbeitsorganisation) an Bedeutung, die
schwerlich auf tarifpolitischer Ebene standardisiert und dort verbindlich festgelegt werden
können. Diese Handlungsfelder wachsen nunmehr den Betriebsräten zu, die in ihrer Ver-
handlungsmacht und in ihrer institutionellen Wirksamkeit in der Regel aber eine weit schwä-
chere Position als die Gewerkschaften aufweisen.

Nicht zuletzt werden organisatorische und arbeitskräftegruppenbezogene Grenzziehungen
in den Binnenstrukturen durchlässiger oder zum Verschwinden gebracht, wenn neue Ma-
nagementkonzepte umgesetzt werden, die sich an neuen Leitbildern wie etwa dem des
»Arbeitskraft-Unternehmers« orientieren (Pongratz/Voß 2003; 2004; Eichmann 2004).
Gleichzeitig jedoch entstehen neben den oder anstelle der formalisierten Interessenvertre-
tungsformen neue Ansatzpunkte einer direkten Partizipation, die auch ohne Beteiligung der
Betriebsräte jenseits bisheriger Grenzziehungen eine wirksame individuelle Interessenvertre-
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tung zu erlauben beanspruchen (Abel u.a. 2001; Schmierl 2005). Dabei ist die Frage nicht
leicht zu beantworten, ob und inwiefern entsprechende Ansätze bestehende Interessenvertre-
tungsstrukturen schwächen oder ergänzen – oder ob und inwieweit sie zu völlig neuen Ar-
rangements führen.

4. Nicht nur Erosion, sondern vor allem auch veränderte und neue Grenzzie-
hungen im System industrieller Beziehungen

Die bislang aufgeführten Veränderungen in Struktur und Praxis der Vertretung von Arbeit-
nehmerinteressen zeigen zumindest mit Blick auf Deutschland deutlich: Mit der Erosion und
der Restrukturierung der Interessenvertretungsstrukturen verbinden sich Prozesse des Wan-
dels in den Grenzziehungen des Systems industrieller Beziehungen selbst, die sich auf
verschiedenen Ebenen dieses Systems abspielen. Zum einen kommt es durch die Entinstitu-
tionalisierung traditioneller Interessenvertretungsstrukturen zu einer Vervielfältigung und
Öffnung und damit zur Auflösung bisher selbstverständlicher Grenzziehungen, zum anderen
aber auch – u.a. als Reflex darauf – zu Grenzüberschreitungen und zur Herausbildung neuer
Grenzlinien und schließlich zur Emergenz neuartiger, durch mehr oder weniger (re-)institu-
tionalisierte Grenzziehungen verfestigter Formen und Muster von Interessenvertretung.

4.1 Pluralisierung und Öffnung bisheriger Grenzziehungen

Die Tendenz zur Erosion grundlegender Elemente des klassischen deutschen Systems der in-
dustriellen Beziehungen kommt weniger in einem einfachen Wegfall bisher institutionell
vorgegebener bzw. strukturell dominanter Grenzziehungen zum Ausdruck als vielmehr in
ihrer sukzessiven Pluralisierung und Öffnung. Durch fortschreitende Internationalisierung,
Unternehmenszersplitterung, globale Produktionsnetzwerke und Dezentralisierung von Ent-
scheidungs- und Arbeitsstrukturen werden Interessenvertretungszuständigkeiten und arbeit-
nehmerrelevante Festlegungen vervielfältigt und aufgeweicht (Schmierl/Pfeiffer 2005).
Herkömmliche Interessenvertretungen verlieren mit der Zersplitterung von Großunterneh-
men in rechtlich selbstständige, aber in der Wertschöpfungskette stark abhängige Klein- und
Mittelunternehmen (KMU) ihre traditionellen Verhandlungsadressaten (Deiß 2000). Zudem
hat die Verbandsflucht von Unternehmen deutlich zugenommen (z.B. ist 2001 die Tarifbin-
dung ostdeutscher Unternehmen auf 15 % zurückgegangen); zahlreiche Unternehmen treten
sog. OT-Verbänden bei, die zwar Teil herkömmlicher Arbeitgeberverbände, jedoch ohne
tarifliche Bindung sind. Immer mehr Betriebe weichen also offiziell oder nichtoffiziell von
tariflichen Bestimmungen ab (durch Nutzung von Öffnungsklauseln, durch die eben ange-
sprochenen Bündnisse für Arbeit, aber auch durch Unterlaufen von Regelungen) und ver-
einbaren einzelbetriebliche oder gar gruppen- oder personenindividuelle Regeln, sodass
bislang homogene und verbindliche Lohn- und Arbeitsstandards verstärkt heterogenisiert
werden (Ellguth/Kohaut 2004; Kohaut/Schnabel 2003; Artus 2004; Bispinck 2004; Deiß/
Mendius 2005).

Im Zuge dieser Entwicklung wird nicht nur das tradierte System industrieller Beziehungen
entinstitutionalisiert und die Reichweite des Flächentarifvertrags von Mal zu Mal verringert
(so auch Rehder 2003). Auch die kollektive Interessenvertretung selbst nimmt zunehmend
heterogene Formen an. Innerhalb der dualen Interessenvertretungsstruktur wird die über die
Organisation vermittelte, wechselseitige solidarische Absicherung ihrer Verhandlungsstärke
geschwächt und die Entwicklung gemeinsamer interessenpolitischer Positionen zusehends
erschwert. Das Gros der Betriebsräte bleibt dabei ihrer traditionell passiven und reaktiven
Orientierung zum Schutz der Arbeitnehmer verhaftet.

Insgesamt wird deutlich: Derartige Veränderungen in den Grenzziehungen stellen die duale
Interessenvertretung als eine der Basisinstitutionen des deutschen Systems industrieller Bezie-
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hungen in Frage, vervielfältigen sich doch auch die hierunter zu fassenden Formen und Mus-
ter in Arbeitsteilung und Zusammenwirken der Interessenvertretungen auf einzel- und über-
betrieblicher Ebene.

4.2 Herausbildung neuartiger Grenzlinien

Allerdings führen die skizzierten Öffnungstendenzen auch zur Überbrückung bislang selbst-
verständlicher Zuständigkeits- und Hierarchiestrukturen innerhalb dieser Dualität. Durch
solche Grenzüberschreitungen, aber auch im Zuge produktions- und branchenökonomischer
Veränderungen kommt es zu neuartigen Grenzlinien der Interessenvertretung, die sich z.T.
in Ergänzung, z.T. in Abhebung zu den weiterhin bestehenden herkömmlichen Strukturen
herausbilden. Neue organisationale, klientelbezogene und inhaltliche Grenzziehungen zeich-
nen sich vielfach dadurch aus, dass sie offener, flexibler und reversibler gehandhabt werden,
als dies in den Verhandlungsbeziehungen und Aushandlungsaktivitäten der traditionellen In-
teressenvertretung der Fall bzw. überhaupt möglich ist.

Deutlich wird dies etwa dann, wenn gewerkschaftliche Abteilungen etwa der Betriebs-,
Bildungs- und Tarifpolitik, die bislang durch strikte Aufgabenabgrenzungen und Abschot-
tungen geprägt waren, gemeinsame Projekte der Organisations- und Netzwerkentwicklung
betreiben und miteinander verwobene Vorgehensweisen praktizieren oder wenn sie jenseits
tradierter Funktionsschneidungen neue, miteinander verknüpfte Qualifizierungs- und Bera-
tungsangebote einrichten (Deiß/Heidling 2001). Ähnliches gilt, wenn bislang betriebsfokus-
siert agierende Betriebsräte und überbetrieblich orientierte Gewerkschaftsfunktionäre im
Rahmen von Betriebsrätenetzwerken die Grenzen ihrer Zusammenarbeit neu definieren.

Besonders augenscheinlich werden Herausbildungen neuer Grenzlinien dann, wenn sie
sich als organisatorische bzw. institutionelle Restrukturierungen äußern. In besonderem
Maße trifft dies auf Mergers&Acquisitions von Gewerkschaftsorganisationen zu, wenn z.B.
kleinere Gewerkschaften in und durch größere integriert werden oder wenn sich Einzel-
gewerkschaften zusammenschließen. Insbesondere mit der Fusionierung der Einzelgewerk-
schaften IG Medien, HBV, DPG, DAG und ÖTV zu ver.di suchten die im Vertretungsbe-
reich von Dienstleistungstätigkeiten agierenden Gewerkschaften den zunehmend entgrenzten
Branchen- und Unternehmensstrukturen in diesem Wirtschaftsfeld und den damit einherge-
henden Schwächungen der Arbeitnehmervertretungen durch weitreichende institutionelle
Reorganisationsmaßnahmen zu begegnen. Ähnliche Zielsetzungen verfolgte die IG Metall
mit der Integration der Gewerkschaft Holz und Kunststoff bzw. der Gewerkschaft Textil und
Bekleidung (vgl. Keller 2004; Hassel 2000; Schmierl 2003a).

Neuartige Grenzziehungen werden aber auch mit Blick auf gegenwärtig diskutierte Phäno-
mene der Neuschneidung gewerkschaftlicher Mitgliederstrukturen entlang von Berufsgrup-
pen bzw. von Beschäftigten mit begehrten und weniger begehrten Qualifikationen diskutiert
und erprobt (als Beispiele seien hier die Pilotenvereinigung Cockpit und die Unabhängige
Organisation der Flugbegleiter genannt). Während es hier um die Bildung neuer Interessen-
vertretungsakteure auf Basis berufsbezogener Grenzziehungen innerhalb bisheriger Klientel-
strukturen geht, finden sich andere Experimente, mit denen versucht wird, herkömmliche
Schranken gegenüber anderen Klientelgruppen so zu öffnen, dass diese für traditionelle Inte-
ressenvertretungsformen wie Gewerkschaft oder Betriebsrat innerhalb neuartiger, gewisser-
maßen organisationsunabhängiger Beteiligungs- und Betreuungsformen gewonnen werden
können (vgl. Satzer 2001).

Nicht zuletzt werden in Fällen, in denen Arbeitnehmervertreter aktive und gestaltungs-
orientierte Politik machen, die Grenzen betrieblicher Interessenvertretung überschritten bzw.
weiter gesteckt, als dies bislang üblich und institutionell abgesichert ist; dies geschieht ins-
besondere dann, wenn Betriebsräte offensiv und mit eigenen Konzepten versuchen, selbst
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strategisch auf Umstrukturierungsmaßnahmen und Entscheidungen des Managements zur
Unternehmensentwicklung und Standortsicherung im Interesse der Beschäftigten Einfluss zu
nehmen, Aktivitäten, die freilich nur möglich sind, wenn die Betriebsräte über geeignetes
Expertenwissen verfügen bzw. dieses umfassend erschließen können (vgl. Deiß/Heidling
2001).6

4.3 Emergenz neuer institutioneller Formen und Muster der Interessenvertretung

Darüber hinaus emergieren im Verlauf der Erosion bisheriger und der Herausbildung neuer
Grenzziehungen innovative, mehr oder weniger institutionalisierte Formen und Muster von
Interessenvertretung. Dieser Prozess reicht von der zunächst eher informellen Verfestigung
neuartiger Interessengruppierungen und Verhandlungskonzepte bis hin zu ihrer institutionel-
len Verfassung als völlig neue Akteurs- und Organisationskonstellationen. Handlungsmuster
und Strukturen solch neuer Formen der Interessenvertretung orientieren sich dabei zum Teil
an den Vorbildern des traditionellen Systems industrieller Beziehungen, weisen aber durch-
aus auch neue Elemente einer flexiblen Interessenvertretung auf.

Neben den bereits erwähnten Beispielen der Bildung sog. Standortbetriebsräte oder betriebs-
ratsähnlicher Gremien oder Akteure in KMU sind neue Muster der kollektiven Interessenver-
tretung in der dauerhaften Etablierung von Betriebsrätenetzwerken ebenso auszumachen wie in
den bislang sehr informellen, kaum institutionalisierten Netzwerken außerbetrieblicher Ge-
werkschaftsarbeit: In ihnen werden auch arbeitslose und verrentete Arbeitnehmer zu Akteuren
kollektiver Interessenvertretung und damit zu einem – wenn auch noch unbedeutenden – Be-
standteil des Systems industrieller Beziehungen. Weitere neuartige Formen der Interessenver-
tretung stellen Entwicklungsagenturen dar, in denen Betriebsräte und Gewerkschaften gemein-
sam mit regionalen und kommunalen Stellen sowie wirtschafts- und arbeitsmarktpolitisch
relevanten Akteuren versuchen, jenseits bisheriger Scheidelinien Arbeitnehmerinteressen in ei-
nen regionalpolitischen Problemlösungsprozess einzubringen und die Interessenauseinander-
setzung einer multilateralen und reflexiven Entscheidungsfindung zuzuführen.

Deutlich werden damit Ansätze zu kollektiven Strategien, die nicht eingegrenzt sind auf
die traditionellen Akteure industrieller Beziehungen sowie die klassischen Verhandlungsfel-
der und Verhandlungsgegenstände. Ausschließlich nationale Verhandlungsprozeduren wer-
den zwar nicht unwichtig, verlieren jedoch insbesondere in Großbetrieben und großen Mit-
telstandsunternehmen ihre bisherige Stellung als die zentrale Macht- und Legitimationsbasis
für die Akteure der industriellen Beziehungen. Die den internationalen Kapitalstrategien adä-
quaten Aushandlungsarenen verlagern sich zusehends von der ursprünglich nationalen bzw.
regionalen Ebene der Tarifverhandlungen (auf der Tarifvertragsebene) bzw. Betriebsverein-
barungen (auf der Betriebsebene) in zwei neue Arenen mit jeweils veränderten Verhand-
lungsthemen, Legitimationsgrundlagen und Vereinbarungsformalismen. So findet verstärkt
eine Mehrgleisigkeit der Verhandlung zu klassischen arbeitspolitischen Themen statt: auf ei-
ner transnationalen Ebene (z.B. durch Europäische Tarifverhandlungen, grenzüberschrei-
tende Gewerkschafts- und Arbeitgeberverbands-Kooperationen, Europäische Betriebsräte),
auf der regionalen Ebene (z.B. durch Teilnahme an Regionalkonferenzen, Runden Tischen,
Agenda-21-Gruppen o.ä.) und zugleich auf einer politischen Ebene (durch die Entwicklung
von Lösungen zur Wirtschafts-, Innovations-, Standort- und Regionalpolitik) (vgl. Beese/
Dörre/Röttger 2004; Deiß/Mendius 2005). In beiden Arenen gewinnen neue Themen und

6) Dass in diesem Kontext die Mitwirkungsmöglichkeiten einzelner Betriebsräte mittlerweile thema-
tisch eine Erweiterung erfahren haben, wird im Rahmen der gegenwärtigen Diskussion um eine
weitere Entgrenzung und Pluralisierung der Unternehmensmitbestimmung (etwa zwischen Großkon-
zernen und mittelständischen Unternehmen) inzwischen von Arbeitgeberseite explizit zum Gegen-
stand der Kritik gemacht (Viering 2004).
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Akteurskonstellationen insofern an Bedeutung, als relevante Steuerungsleistungen für die
Schaffung, Sicherung und Reproduktion von Beschäftigungsverhältnissen in einer Region
z.B. von einer Standortpolitik gemeinsam mit kommunalpolitischen Verwaltungen oder – in
Europa – von Kontakten zu politischen Parteien im Europäischen Parlament ausgehen.

Ferner entwickeln auch traditionelle Interessenvertretungsakteure ein verändertes Rollen-
verständnis und andere Formen der Betriebsrats- und Gewerkschaftsarbeit, wenn neue Ar-
beitsweisen wie Projektmanagement und Projektarbeit anstelle von Ausschussarbeit, neue
Veranstaltungsformen wie dialog- und diskursorientierte Betriebsversammlungen, internet-
basierte Plattformen zum Austausch und zur Diskussion von Erfahrungen und Erwartungen
Einzug halten (vgl. Martens 2001). Solche Neuerungen zeigen sich nicht nur in einzelnen
Betrieben des »Alten Marktes«, also der Produktionsindustrie und des Handels, sondern vor
allem in den Unternehmen der neuen Wissens- und Dienstleistungsökonomie. So kann in
dem von ver.di initiierten Projekt connexx.av als einem neuartigen und eher informellen
Versuch von Interessenvertretung zugleich ein funktionales Äquivalent zur herkömmlichen
Gewerkschaftsarbeit im Dienstleistungsbereich gesehen werden: Gewerkschaftsarbeit nä-
hert sich dadurch der in solchen Unternehmen vorherrschenden individualisierten Denk- und
Lebenswelt an und mutiert selbst zur Dienstleistung für Einzelpersonen in Form von indivi-
duellen Beratungsangeboten in arbeitsrechtlichen Angelegenheiten, für die Karriereplanung
etc. Vor allem aber finden sich in diesem Sektor zahlreiche neuartige, die kollektive Interes-
senvertretung ergänzende oder ersetzende Formen individueller Beteiligung in Form arbeits-
kräftebezogener Vereinbarungen zur Arbeitszeit (vgl. z.B. Böhm/Herrmann/Trinczek 2002;
Sauer 2002), zu erfolgsbezogener Entlohnung (Heidemann 2000) usw.

Gerade auch in den Unternehmen der »volatilen« Dienstleistungsökonomie lassen sich in-
novative, durch Informalisierung und Individualisierung geprägte Formen der Interessenver-
tretung ausmachen, zumal diese Teilbranche – und dies gilt durchgängig für alle Unterneh-
mensgrößen – als ausgesprochen mitbestimmungsarm7 einzustufen ist (Schmierl 2005).8

Dabei handelt es sich vorwiegend um nicht bis kaum institutionalisierte, eher dezentral von
Belegschaftsgruppen oder Geschäftsleitung eingerichtete Ansätze der Vermittlung von Mit-
arbeiterinteressen, die nicht selten lediglich anlassbezogen eingerichtet werden (Städtler/
Feseker/Lange 2004). Dazu werden sog. »Mentoren« oder »Coaches« eingesetzt, neuartige
Verhandlungsplattformen in Form von »Round Tables« oder von Projektnetzwerken instal-
liert (Dowe u.a. 2001; Windeler/Wirth/Sydow 2001) oder Arbeitnehmerrepräsentanten im
Aufsichtsrat mit der Ausübung betriebsratsähnlicher Nebentätigkeiten befasst (Classen/
Koller 2001). Die klassische Gegenüberstellung von Kollektivität versus Individualität als
Kategorie der Beschreibung von Mustern der Arbeitsregulierung versagt daher bei der Ana-
lyse und Bewertung solch neuer Formen von Interessenartikulation und -durchsetzung.

Als exemplarisch für derartige Formen innovativer Interessenvertretung erweist sich eine
Fallstudie in einem internationalen Softwarekonzern mit deutschem Stammsitz.9 Das dort
entwickelte und seit mehreren Jahren praktizierte innovative Muster industrieller Beziehun-
gen zeichnet sich besonders durch Momente von Entgrenzung, Individualität und Informali-
tät aus und korrespondiert so mit der Betriebs- und Personalstruktur des Unternehmens. So

7) In einer empirischen Untersuchung zur Internetwirtschaft fanden Städtler u.a. in 11 % der befragten
Unternehmen Betriebsräte vor, in 18 % waren alternative Gremien gegründet worden und 71 % der
befragten Beschäftigten arbeiteten in einem Unternehmen ohne Mitbestimmungsgremium. Auch ver-
breitete Annahmen, Krisenerfahrungen würden diese Beschäftigten den Gewerkschaften in die Arme
treiben, konnten nicht bestätigt werden (2004).

8) Diese Entwicklungen verweisen offensichtlich auch darauf, dass der in der Theorie Reflexiver Mo-
dernisierung diagnostizierte Trend einer zunehmenden Individualisierung auch am System industri-
eller Beziehungen nicht spurlos vorübergegangen ist (Beck 2005; Kratzer 2005).
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sind zum einen in verschiedenen, durchaus im Geltungsbereich des deutschen Mitbestim-
mungsrechtes gelegenen Unternehmensteilen völlig unterschiedlich verfasste – z.T. komple-
mentäre – Formen der betrieblichen Interessenvertretung etabliert; diese reichen von der do-
minanten Form individueller Interessendurchsetzung über verschiedene Formen informeller
Mitarbeitervertretung bis zur klassischen Interessenvertretung qua Betriebsrat. Zum anderen
entsprechen die Formen der informellen Interessenvertretung, die insbesondere bei der Mit-
bestimmung im Gesamtunternehmen gehandhabt werden, einer Belegschaft, die sich zu
85 % aus Akademikern vor allem technischer Provenienz zusammensetzt und ein Durch-
schnittsalter von 34 Jahren aufweist – einer Arbeitnehmergruppe also, deren Bedürfnisse und
Intentionen vorrangig auf die individuelle Durchsetzung eigener Interessen (hinsichtlich
Karriere, Selbstorganisation etc.) gerichtet sind. Dies wiederum deckt sich weitgehend mit
dem Interesse der Arbeitgeberseite an Mitarbeitern, die sowohl hochqualifiziert sind als auch
über »soft skills« wie Artikulationsfähigkeit, Kommunikationskompetenzen und Verhand-
lungsgeschick verfügen und so auch im Rahmen einer offenen und direkten, ggf. Hierarchie-
stufen überspringenden Kommunikation ihre Interessen weitgehend selbst vertreten können. 

Die dort praktizierten Formen kollektiver Interessenvertretung bleiben im Prinzip ohne in-
stititutionell-rechtlichen Bezug auf das Betriebsverfassungsgesetz. Vielmehr konstituiert
sich das informelle Vertretungsgremium des Kernunternehmens aus den Arbeitnehmerver-
tretern im Aufsichtsrat. Angesichts des inzwischen erfolgten starken Unternehmens- und Be-
legschaftswachstums bot sich so für die Geschäftsleitung die Möglichkeit, diese zu einer
betrieblichen Mitarbeitervertretung »umzufunktionieren«, die trotz fehlender betriebsverfas-
sungsrechtlicher Kompetenzen in der Lage sein sollte, den im Großunternehmen unvermeid-
lichen Bedarf an einer Belegschaftsinteressenvertretung informell zu kanalisieren. Zugleich
konnte mit diesem – eher konsens- denn konfliktorientierten – Modell dem immer wieder
aufkommenden Ruf nach einem Betriebsrat begegnet werden. Aufgrund dieser Vertretungs-
struktur und angesichts der seit längerem anhaltenden Prosperitätsphase beschränken sich
die Aufgabenbereiche der informellen Mitarbeitervertretungen auf wenige Themen, während
zahlreiche betriebsratstypische Verhandlungsfelder wie etwa Gesundheits- und Arbeits-
schutz, Weiterbildung, Umweltschutz wegfallen. Letzteres gilt vor allem auch für das Ver-
handlungsfeld Gehalt und Entlohnungssystem, das – abgesehen von Rahmenregelungen –
der individuellen Verhandlung zwischen Vorgesetztem und einzelnem Mitarbeiter vorbehal-
ten bleibt. Die Mitarbeitervertreter befassen sich vielmehr mit Problemfeldern, die sich aus
dem und im individuellen Arbeitsverhältnis ergeben: Aufhebung oder Kündigung von Ar-
beitsverträgen, interne Personalumsetzung und Projektbesetzung, Mobbing oder Konflikte
um Zielvereinbarungen bzw. Zielerreichung; dabei gleicht die Funktion des Arbeitnehmer-
vertreters weniger der eines klassischen Interessenvertreters als vielmehr der eines indivi-
duellen Beraters oder eines Beistands in Mitarbeitergesprächen, oft auch nur der eines Mo-
derators zwischen Mitarbeiter und Vorgesetztem. 

Gleichwohl kann hier von einer Emergenz innovativer Formen industrieller Beziehungen
gesprochen werden. Denn solche Formen der informellen Mitarbeitervertretung, die z.T. be-
reits über ein Jahrzehnt Bestand haben, erfahren eine Verfestigung insbesondere dadurch,
dass ihnen institutionelle, wenn auch rechtlich nicht abgesicherte Qualitäten verliehen wer-
den, etwa durch mit der Geschäftsleitung getroffene schriftliche Vereinbarungen. Obwohl
die damit eingeräumten Mitwirkungsmöglichkeiten nicht justitiabel sind, bedeuten solche
betriebsspezifischen Selbstverpflichtungen der Unternehmensleitung eine institutionelle An-

9) Das hier beschriebene empirische Fallbeispiel kann durchaus protoypisch für weitere von uns unter-
suchte große Firmen insbesondere aus der IT-Branche stehen, in welchen auf eine Betriebsratsgrün-
dung zugunsten einer Behandlung von Belegschaftsinteressen im Aufsichtsrat verzichtet wird (vgl.
Schmierl 2005).
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erkennung, mit der den Mitarbeitervertretern faktisch ein größeres Durchsetzungspotenzial
vermittelt wird. Allerdings finden sich auch empirische Anhaltspunkte dafür, dass im Zuge
jüngerer, mit Einstellungsstopp, Kosteneinsparungen und schärferer Leistungskontrolle ein-
hergehender Konsolidierungsprozesse die Funktionalität und Stabilität dieser Interessenver-
tretungsformen in Zweifel gezogen werden. Einerseits wird kritischer hinterfragt, inwieweit
die bestehende Mitarbeitervertretung nicht doch nur eine Schönwetter-Lösung sei, die im
Falle kritischer oder gar existenzbedrohender Unternehmenslagen, insbesondere im Falle
drohender Standortschließungen oder Kündigungswellen, ungeeignet sein könne, in ausrei-
chender Weise den Belegschaftsinteressen zur Durchsetzung zu verhelfen. Andererseits ist
zu beobachten, dass Spielräume für eine erfolgreiche individuelle Interessendurchsetzung
enger werden, weil die direkte Kommunikation über (mehrere) Hierarchieebenen sukzessive
an Bedeutung verliert. Zudem sind Bürokratisierungstendenzen unverkennbar: Entschei-
dungsprozesse verlängern sich oder es werden angesichts drohender Karrierestaus weitere
Hierarchieebenen in die in derartigen Unternehmen eher flachen Hierarchiestrukturen einge-
zogen. All dies schränkt die offene Kommunikationskultur offensichtlich zusehends ein und
könnte dazu beitragen, die Funktionsfähigkeit eines derart auf individuelle und informell-
kollektive Interessenvertretung gestützten Modells zu untergraben.

Über die Beständigkeit solch innovativer, herkömmliche Grenzziehungen überschreiten-
der Muster und Formen von Interessenvertretung besteht gegenwärtig also noch erhebliche
Unklarheit. Offen ist vor allem, welche Verbreitung sie entfalten, wie sie auf die bekannten
Institutionen der Arbeitsregulierung zurückwirken und ob sich daraus neuartige und vom
bislang Selbstverständlichen grundlegend abweichende Formen oder aber die duale Interes-
senvertretung wieder stabilisierende Elemente entwickeln (vgl. Martens 2004). Dafür wird
entscheidend sein, welcher Grad an institutioneller Verfasstheit der dabei praktizierten Fest-
legungen letztlich erreicht wird und inwieweit sich die Akteure der bisherigen kollektiven
Interessenvertretung für solche innovativen Elemente öffnen (können und wollen). Nicht zu-
letzt wird dabei auch ausschlaggebend sein, welche Impulse und Effekte sich aus den
jüngeren arbeitsrechtlichen Neuerungen (Reform des Betriebsverfassungsgesetzes, neue
Tarifverträge über Weiterbildung etc.) für die institutionelle Qualität neuartiger Formen
kollektiver und individueller Interessenvertretung ergeben, mit welcher Konsequenz also
welche neuen Regelungen des Gesetzes in der Praxis umgesetzt werden.10

5. Ausblick: Trotz offener Grenzziehungen und schwächerer Institutionalisie-
rung mehr Arbeitnehmerbeteiligung?

Insgesamt geht aus den hier skizzierten Entwicklungen deutlich hervor, dass die Auflösung
der Strukturen und Grenzziehungen, die das System der industriellen Beziehungen in
Deutschland bislang geprägt haben, in den vergangenen Jahren erheblich fortgeschritten ist
und der Einfluss und die Reichweite der traditionellen inner- und überbetrieblichen Interes-
senvertretungen spürbar abgenommen haben. Unverkennbar ist aber auch, dass innerhalb
dieses Erosionsprozesses zugleich, wenn auch z.T. zeitlich versetzt, Tendenzen zu beobach-
ten sind, die einer solchen Auflösung zuwiderlaufen oder zumindest modifizierende Wir-
kung entfalten.

10) Nach ersten Erfahrungen mit dem neuen BetrVG nach der BR-Wahl 2002 hat die Zahl der Betriebs-
ratsgremien und Betriebsratsmitglieder gegenüber 1998 jeweils um ca. 11 % zugenommen und die
Zahl der freigestellten Betriebsratsmitglieder sogar um 35 %, der tendenzielle Verlust an Betriebs-
ratsgremien konnte also ausgeglichen werden, auch wenn die Verbreitung von Betriebsräten mit 12
% aller betriebsratsfähigen Betriebe immer noch auf einem niedrigen Niveau verharrt (vgl. Wasser-
mann 2002; Handelsblatt vom 19.9.2002, S. 4).
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Zu konstatieren sind auf dem Gebiet der industriellen Beziehungen tendenziell vielfäl-
tigere und offenere Grenzziehungen und eine schwächere institutionelle Festigung, nicht
immer nur zum Nachteil der betroffenen Arbeitnehmer. Letzteres wird deutlich, wenn
Grenzüberschreitungen durch die Interessenvertretungsakteure etwa eine Ausweitung der
Verhandlungsfelder, die Ausdehnung des Vertretungsbereichs auf ein größeres Klientel oder
die innerorganisatorische Erschließung fachlicher und überfachlicher Kompetenzen zur Nut-
zung echter Kooperations- und Synergiepotentiale erlauben.

Dabei ist freilich nicht gewährleistet, dass durch veränderte Grenzziehungen und durch
den Umgang mit innovativen Formen der Interessenvertretung der entgrenzungsbedingte
Verlust herkömmlicher Schutzwirkungen und Verhandlungsfelder auf Dauer kompensiert
werden kann. Denn auch wenn die herkömmlichen Strukturen und Formen der Interessen-
vertretung bis auf weiteres noch Fundament, Richtschnur und Maßstab für das deutsche Sys-
tem industrieller Beziehungen darstellen, sind doch zweifellos auch erhebliche Einbußen an
Handlungspotenzial der Interessenvertreter der Arbeitnehmer zu verzeichnen, ist ihr Einfluss
in vielen Betrieben gesunken oder völlig weggefallen, befinden sich zahlreiche Betriebsräte
und Gewerkschafter nur noch in einer passiven Verteidigungsposition.

Umgekehrt bilden gerade die herkömmlichen Strukturen die Folie, von der sich neue For-
men der Interessenvertretung abheben und gegenüber der sie sich konturieren müssen, wol-
len sie deren Schwächen und Rigiditäten hinsichtlich der Bewältigung der Anforderungen
einer neuen Arbeitswelt überwinden. Dies wird nicht zuletzt in Wirtschaftsbereichen eine
Rolle spielen, in denen Interessenvertretung und Mitbestimmung traditionell stark unterbe-
lichtet sind, nämlich im Dienstleistungs- und KMU-Bereich. Denn in diesen Bereichen, die
insbesondere durch die Entwicklungen in der New Economy an wirtschaftlichem Gewicht
deutlich zugenommen, inzwischen aber auch an Berichten über Arbeitsplatzkonflikte »auf-
geholt« haben, sind verstärkt Neuerungen der Interessenvertretung zu erkennen, die von der
erstmaligen Bildung von Betriebsräten alter Prägung (mit neuer Orientierung) bis zu völlig
informellen und individualisierten Konstruktionen reichen.11

Ob sich hinter solchen Neujustierungen von Grenzziehungen dauerhafte Ansätze für eine
anders gefügte Welt der Interessenvertretung verbergen, in denen sich gar reflexiv moderne
Elemente industrieller Beziehungen ankündigen, oder ob es sich dabei um typische Offen-
heiten experimenteller Innovationen handelt, kann bislang noch nicht beantwortet werden.
Auch wenn wir die mit dem Entgrenzungsprozess sich vollziehende Pluralisierung, Differen-
zierung und Individualisierung der Interessenvertretungsformen als Hybridisierung des deut-
schen Systems der industriellen Beziehungen zu fassen suchen (vgl. Schmierl 2001;
Heidling u.a. 2004),12 bleibt die mittel- und langfristige Perspektive gleichwohl offen: Han-
delt es sich bei der gegenwärtigen Gleichzeitigkeit von Kontinuität und Diskontinuität alter
und neuer Grenzziehungen um eine auf Dauer gestellte Hybridsituation, um den Übergang
zu einer neuen, durch andersartige Basisinstitutionen und -prinzipien geprägten Konstella-
tion oder nur um Auflösungserscheinungen im Zuge eines sich fortentwickelnden Moderni-
sierungsprozesses?

Die Klärung dieser Fragen bedarf angesichts dessen, dass die innovativen Formen der
Interessenvertretung noch wenig verbreitet und konsolidiert sowie in ihrer Effizienz noch
wenig untersucht sind, vielfältiger Analysen auf theoretisch-konzeptioneller wie auf empiri-
scher Ebene. Zuverlässige, gar prognostische Aussagekraft entfaltende Einschätzungen

11) Vgl. dazu Ergebnisse einer Befragung von Nemax-Unternehmen durch die Ruhr-Universität Bochum
(Ittermann/Niewerth 2004), wonach in 40 % der Unternehmen, die geantwortet haben, Betriebsräte
eingerichtet waren – aber fast ebenso viele Fälle mit Selbstvertretungsmodellen angetroffen wurden,
wo verschiedenste andere Formen etwa des Round Table, des Coachings etc. praktiziert werden.
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verbieten sich daher zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Allerdings kann u.E. zumindest bereits
jetzt gesagt werden, dass drei im Kontext der Entgrenzungsanalyse deutlich gewordene Zu-
sammenhänge für die Beantwortung dieser grundsätzlichen Fragen von entscheidender Rele-
vanz sein dürften.

(1) Einerseits muss im Rückblick auf unsere Ausgangsüberlegungen festgehalten werden,
dass jegliche – sei es durch Auflösung, sei es durch Emergenz – veränderte Grenzbildung
ambivalente Wirksamkeit entfaltet, mit der für die Akteure und Betroffenen der industriellen
Beziehungen jeweils unterschiedliche Konsequenzen verbunden sein können. Weil Grenz-
ziehungen das Handeln und den Einfluss von gesellschaftlichen Akteuren sowohl begrenzen
als auch ermöglichen, können rigide Grenzlinien hohe Schutzwirkungen, aber auch stark ein-
geengte Handlungsspielräume bedeuten, während offenere und vielfältigere Grenzziehungen
weniger Schutz bieten, jedoch auch größere Einflussnahme und leichtere Grenzüberschrei-
tungen zulassen können. Zudem dienen strikte institutionelle Grenzziehungen auch der Re-
duktion von Komplexität, indem sie Klarheit hinsichtlich Teilhabeansprüchen und Einfluss-
bereichen schaffen und die Rechtssicherheit für alle Beteiligten erhöhen. Das bedeutet
umgekehrt, dass flexiblere Grenzziehungen eine höhere Komplexität in den Beziehungsge-
flechten, in den Entscheidungs- und Mitwirkungsprozessen sowie eine größere Intransparenz
in den Aushandlungs- und Regulierungsresultaten und deren Reichweite und Stabilität mit
sich bringen.

Mit anderen Worten: Je größer die strukturbildende Kraft und die institutionelle Relevanz
von Grenzziehungen ausfällt, umso größere Gewissheit und Verlässlichkeit erzeugen sie für
die Kollektivakteure und die Beschäftigten, um so mehr nehmen Gewissheit und Planbarkeit
– für beide Parteien der industriellen Beziehungen – zu, umso zwingender und ein-
geschränkter sind aber auch die Spielräume und Verhandlungsfelder, die ihnen zur Verfü-
gung stehen; je vielfältiger, offener und weniger institutionalisiert solche Grenzlinien sind,
umso höher sind die Risiken für die Beteiligten, umso größer sind aber auch ihre Chancen,
jenseits dieser Grenzen gelegene Möglichkeiten zu nutzen. 

(2) Inwieweit beides in der Realität zum Vorteil oder zum Nachteil der Interessenvertre-
tungsakteure bzw. der von ihnen repräsentierten Arbeitnehmer gereicht, hängt nicht nur vom
Grad der Auflösung alter bzw. der Herausbildung neuer Grenzziehungen und deren jeweili-
ger institutioneller Ausprägung ab. Über die gesellschaftlich strukturierende Kraft und den
Einfluss des Systems industrieller Beziehungen entscheiden auch die Verhandlungspotenzia-
le bzw. Macht- und Rechtspositionen, derer sich die Akteure der Interessenvertretungen im
Rahmen der Interessenvertretungsformen bedienen können. Verhandlungsstärke und Kon-
fliktbereitschaft (innerhalb der jeweiligen betrieblichen Rahmenbedingungen) gründen auf

12) In der Terminologie der Theorie Reflexiver Modernisierung könnte man diese Hybridisierung im
Feld industrieller Beziehungen im Hinblick auf die Erscheinungsformen des Neuen auch als »hierar-
chisch geordneten Pluralismus« (Beck/Bonß/Lau 2004, S. 35ff.) bezeichnen: Das tradierte System in-
dustrieller Beziehungen mit seinen Besonderheiten: duale Interessenvertretungsstruktur, starke
Zentralität, kollektive Interessenvertretungsrepräsentanz sowie einem hohen Grad an Verrecht-
lichung (Schmierl 2001) sieht sich zunehmend neben andere, konkurrierende Modi von Interessen-
vertretung gestellt. Die abweichenden Optionen lassen sich nicht mehr nur als künftig absorbierbare
Randphänomene marginalisieren, sondern müssen als keinesfalls mehr zu vernachlässigende neue
Erscheinungsformen betrachtet werden. Allerdings bleibt – zumindest bis auf weiteres – das klassi-
sche, hochgradig mitbestimmte Modell diesen Abweichungen gegenüber als übergeordnet, »normal«
und vorgezogen anerkannt. Da diesem Typus und seinen internen Differenzierungen interessen- und
berufspolitische sowie ökonomische Konkurrenzbeziehungen immanent sind, ist mit Instabilitäten zu
rechnen, sodass gegenwärtig auch eine Aussage zu den Zukunftsperspektiven weit mehr als wissen-
schaftlich-prognostische Fähigkeiten voraussetzen würde.
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Solidarisierungspotenzialen in und zwischen den Betrieben, auf Kompetenzen und Informa-
tionswissen sowie auf der Verfügbarkeit geeigneter Mobilisierungsinstrumente.

Inhaltliche, organisatorische, klientelbezogene und institutionelle Grenzziehungen kondi-
tionieren die Einflusspotentiale der Interessenvertretungen also sicherlich in gewisser Weise.
Ob sich damit allerdings eine Schwächung oder eine Chancenvergrößerung für die traditio-
nellen Kollektivakteure verbindet bzw. ob Arbeitnehmervertreter innerhalb neuer informel-
ler und individualisierter Formen der Interessenvertretung erfolgreich agieren, hängt aber
auch davon ab, inwieweit für die Nutzung dieser Offenheiten im Interesse der Arbeitnehmer
geeignete Handlungs- bzw. Mitwirkungspotenziale zur Verfügung stehen, und zwar auf
Grundlage der betrieblichen Rahmenbedingungen, der Kompetenzen, der Verfügbarkeit über
Wissen, innerbetrieblich mobilisierbarer Solidarität, der Möglichkeit zu überbetrieblicher
Kooperation etc. Je offener und flexibler also Grenzziehungen gestaltet sind, umso bedeut-
samer werden Macht- und Handlungspotenziale auf der Grundlage von Solidarität und Kom-
petenzen. Partizipative Arbeitnehmerbeteiligung wird im Rahmen individualisierter und in-
formeller Formen vor allem dort thematisiert, wo das Vertretungsprinzip in Richtung auf
Interessenmediation und Koordination durch die Kollektivakteure aufgelockert wird und
individualisierte Elemente der Interessendurchsetzung ein größeres Gewicht erhalten.
Gleichwohl wird auch hierfür ein gewisser Grad an geordneten Strukturen und verlässlichen
Verfahren, sprich an Grenzziehungen unabdingbar sein, damit individualisierten und infor-
mellen Formen der Interessenvertretung und den darauf basierenden Verhandlungsergebnis-
sen die notwendige konjunkturfeste Stabilität und Anerkennung bei den Arbeitnehmern ver-
liehen wird.

(3) Das jeweilige Gefüge von Grenzziehungen im System der industriellen Beziehungen
stellt also gewissermaßen das Gerippe, das Skelett für traditionelle ebenso wie für neue in-
formelle Akteure der Interessenvertretung dar, um das herum Handlungspotenziale zu entfal-
ten sind; dieses Gefüge kann sich aber auch als Korsett erweisen, wenn dadurch Handlungs-
optionen erschwert oder verbaut werden. Mit diesem Spannungsverhältnis bzw. mit der
damit verbundenen Notwendigkeit zur Herstellung einer Balance aus beiden Momenten
müssen sich letztlich auch alle innovativen oder in Anpassung befindlichen Formen der Inte-
ressenvertretung auseinandersetzen, wenn damit bei verflüssigten Grenzziehungen eine er-
folgreiche Vertretung und Durchsetzung von Arbeitnehmerinteressen erreicht werden soll.
Das heißt also, dass neue Formen der Interessenvertretung auch dann ein Gleichgewicht zwi-
schen beiden Aspekten finden müssen, wenn sie zwar stark informell und individualisiert
geprägt sind und damit Flexibilitätsvorteile bieten, gleichwohl aber im Interesse der Vertre-
tenen ein Minimum an institutioneller Grenzziehung zum Schutz etwa von Verhandlungs-
prozeduren und der dauerhaften Gültigkeit von Vereinbarungen gewährleisten sollen. Dabei
kann es angesichts der Vielfalt neuer Interessenvertretungsmuster zu durchaus unterschied-
lichen Balancen zwischen Schutzorientierung und Offenheitsopportunitäten kommen.

Eine derartige Ausgewogenheit müssen innovative Formen der Interessenvertretung erst
recht aufweisen, wenn sie als neue Grundmuster der industriellen Beziehungen strukturprä-
gende Bedeutung erfahren sollen. Grenzziehungen und mobilisierbare Handlungspotenziale
müssen dann in einem Maße erprobt und austariert sein, dass einerseits der nötige Schutz für
die Arbeitnehmer durchsetzbar wird, andererseits aber die für Verhandlungen und Regula-
rien angestrebten Flexibilitätsspielräume auch nachhaltig verfügbar bleiben, ohne dass die
Konstellation bei veränderten ökonomischen oder organisationalen Rahmenbedingungen
gleich aus der Balance gerät.

Vor allem wenn wir klären wollen, wie beständig innovative, herkömmliche Grenzziehun-
gen der Interessenvertretung überschreitende Muster der Interessenvertretung sind, inwie-
weit sich daraus neuartige und vom bislang Selbstverständlichen abweichende oder die duale

SozW_2_3_2005.book  Seite 311  Dienstag, 26. Juli 2005  1:53 13

https://doi.org/10.5771/0038-6073-2005-2-3-295 - Generiert durch IP 216.73.216.43, am 15.03.2026, 17:10:50. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0038-6073-2005-2-3-295


312 Manfred Deiß und Klaus Schmierl

Interessenvertretung wieder stabilisierende Elemente entwickeln und welcher Grad an insti-
tutioneller Verfasstheit dafür notwendig ist, muss in den weiteren Analysen zum Feld indus-
trieller Beziehungen gerade diesen für eine Balance entscheidenden Momenten in der Grenz-
gestaltung und in den Handlungspotentialen nachgegangen werden. Wesentlich wird vor
allem sein, inwiefern bei weichen Grenzziehungen das Schutz- und Vertretungsinteresse der
Arbeitnehmerschaft ausreichend erfüllt werden kann, ohne dass Pluralität und Offenheit da-
durch wieder eingeschränkt werden. Die Momente dieser notwendigen Balance zu identifi-
zieren und in ihren Effekten einzuschätzen, insbesondere zu bestimmen, ob und welche Ele-
mente industrieller Beziehungen den Interessenvertretungsformen zu Stabilität und
nachhaltiger Wirksamkeit trotz oder gerade wegen ihrer Offenheit, Vielfalt und Flexibilität
verhelfen, wird eine der Hauptaufgaben unserer zukünftigen Forschungsarbeiten sein.
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